
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/6/13 84/17/0156
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1986

Index

L37069 Kurzparkzonenabgabe Parkabgabe Parkgebühren Wien

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

ParkometerG Wr 1974 §1 Abs3;

StVO 1960 §25;

Rechtssatz

Das Wort Kurzparkzone beinhaltet schon nach seinem Begri>sinhalt, daß davon ein ganzes Gebiet und nicht bloß eine

einzige Straßenstelle erfaßt wird (Hinweis E 25.10.1978, 1975/77; E 15.1.1980, 1859/78).
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